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„Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser“
GFS-Bericht (LAWA 2004)

2010 LAWA-Beschluss über Aktualisierung 
infolge rechtlicher Änderungen (EU, 
Bund) sowie neuer fachlicher 
Erkenntnisse seit Veröffentlichung

2013 Ergänzungen insbesondere des 
Kapitels 3 durch eine 
LAWA-LABO-LAGA-Arbeitsgruppe

LABO-Vertreter in der LAWA-LABO-LAGA Arbeitsgruppe (2013-2015):

Dr. Gernot Huber Landesamt für Umweltschutz, Bayern
Axel Lietzow Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Niedersachsen 
Dr. Jens Utermann Umweltbundesamt 
Frank Wilhelm Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt 
Dr. Andreas Zeddel Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume 

Schleswig-Holstein 



87. Umweltministerkonferenz am 2. Dezember 2016

Bezugsquelle (ohne Anhang 3 Datenblätter):

http://www.lawa.de/documents/Geringfuegigkeits_Bericht_Seite_00
1-028_a1b.pdf

http://www.lawa.de/documents/Geringfuegigkeits_Bericht_Seite_001-028_a1b.pdf
http://www.lawa.de/documents/Geringfuegigkeits_Bericht_Seite_001-028_a1b.pdf


GFS-Definition 2004 vs. 2016

… „und ab welcher Konzentration eine 
Grundwasserverunreinigung (= Grundwasserschaden) vorliegt.“
[LAWA 2004] 

(Der Begriff ‚Verunreinigung‘ wird im WHG 2009 nicht mehr erwähnt)

… „und ab welcher Konzentration eine nachteilige Veränderung 
der Wasserbeschaffenheit des Grundwassers vorliegt.“
[LAWA 2016]

„geringfügig“ WHG 2009 „nachteilige“ bzw. „schädliche Veränderung“

G
FS

z u n e h m e n d e  S t o f f k o n z e n t r a t i o n  i m  G r u n d w a s s e r

GFS 2016 = Keine (direkte) Verknüpfung der GFS
mit dem Begriff des Grundwasserschadens!

Grundwasserschaden (2004)
schädliche Gewässerveränderung (2016)

nachteilige Gewässerveränderung (2016)



Basiswerte bei anorganischen Spurenstoffen 2004 vs. 2016

Wegfall des „Added Risk Approaches“

⇓
Erniedrigung einiger GFS-Werte

aber: kein Ökotox-Wert < Basiswert!

Humantoxizität Ökotoxizität  

*  Basiswert: Die bundesweit einheitliche geogene
Hintergrundkonzentration eines Elements im unbelasteten 
Grundwasser, ermittelt als flächengewichtetes Mittel der 

90. Perzentilwerte von 15 hydrogeologischen Bezugsräumen 



GFS 2004 vs. 2016 für ausgewählte Spurenelemente
GFS 2016 GFS 2004 Prüfwert 

BBodSchV 1999

Arsen 3,2 µg/l 10 µg/l 10 µg/l

Barium 175 µg/l 340 µg/l -

Blei * 1,2 µg/l 7 µg/l 25 µg/l

Bor 180 µg/l 740 µg/l -

Cadmium 0,3 µg/l 0,5 µg/l 5 µg/l

Chrom (gesamt) 3,4 µg/l 7 µg/l 50 µg/l

Kobalt 2,0 µg/l 8 µg/l 50 µg/l

Kupfer * 5,4 µg/l 14 µg/l 50 µg/l

Nickel  7 µg/l 14 µg/l 50 µg/l

Quecksilber 0,1 µg/l 0,2 µg/l 1 µg/l

Selen 3 µg/l 7 µg/l 10 µg/l

Thallium 0,2 µg/l 0,8 µg/l -

Zink 60 µg/l 58 µg/l 500 µg/l

• Berücksichtigt sind die UQN aus der Richtlinie 2013/39/EU, die mit der OGewV (20.06.2016)
in deutsches Recht umgesetzt wurden.



Mögliche Anwendungsbereiche der GFS 2016

3.1.13.1.3 3.1.23.2 3.2 3.3Kap.:



Anwendungsregeln/-grundsätze GFS 2004 vs. 2016

Grundsätze - d.h. keine Vorgaben / 
Festlegungen im Detail

Diese sind gegebenenfalls über 
Verordnungen / Vollzugshilfen 
vorzugeben



Anwendungsgrundsätze GFS 2016 – Kapitel 3.3      3.1.2
► GFS  sind wesentliche fachliche Grundlage und Ausgangspunkt für die Ableitung von 

Prüfwerten für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser;

1. Berücksichtigung des natürlichen Sickerwasser-Werteniveaus (natürliche, unbelastete 
Böden) über 2:1-Bodeneluate (Utermann, 2011).

2. Bei einer Sickerwasserprognose ist Abbau- und Rückhaltevermögen der ungesättigten 
Bodenzone zu berücksichtigen;

3. Bei geeigneten hydrogeologischen Randbedingungen kann ein Vermischungsvorgang des 
Sickerwassers mit dem Grundwasser in einem begrenzten Volumen in Rechnung gestellt 
werden;

4. Berücksichtigung des doppelten Basiswertes bei ökotoxikologisch begründeten GFS um 
für die Gefahrenbeurteilung einen geeigneten Abstand zu Hintergrundkonzentration im 
Grundwasser zu erhalten; ggf. Prüfung regional/lokal höherer Hintergrundwerte;

5. Im Einzelfall: Prüfung der GFS-Ableitung auf human- oder ökotoxikologische 
Begründung: „Ökotox-GFS“ nur bei Beeinträchtigung von Oberflächengewässern bzw. 
grundwasserabhängiger Landökosysteme;

► GFS sind nicht unmittelbar als Sanierungsziele für das Grundwasser heranziehen



GFS 2016 – Kapitel 3.3 – GW-Sanierung

LABO-Positionspapier  „Berücksichtigung der natürlichen Schadstoffminderung bei der Altlastenbearbeitung" , Stand 15.09.2015 (www.labo-deutschland.de)

≅ GFS 2016 mit Anwendungsgrundsätzen (Kap. 3.3)

Es verbliebe ein nicht 
sanierungsbedürftiger 
Grundwasserschaden, der 
die Nutzbarkeit des 
Grundwassers einschränkt. 
Schutz- und 
Beschränkungs-
maßnahmen sowie eine 
Überwachung können 
erforderlich werden.



Anwendungsgrundsätze GFS 2016 – Kapitel 3.3      3.1.2
► GFS  sind wesentliche fachliche Grundlage und Ausgangspunkt für die Ableitung von 

Prüfwerten für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser;

1. Berücksichtigung des natürlichen Sickerwasser-Werteniveaus (natürliche, unbelastete 
Böden) über 2:1-Bodeneluate (Utermann, 2011).

2. Bei einer Sickerwasserprognose ist Abbau- und Rückhaltevermögen der ungesättigten 
Bodenzone zu berücksichtigen;

3. Bei geeigneten hydrogeologischen Randbedingungen kann ein Vermischungsvorgang des 
Sickerwassers mit dem Grundwasser in einem begrenzten Volumen in Rechnung gestellt 
werden;

4. Berücksichtigung des doppelten Basiswertes bei ökotoxikologisch begründeten GFS um 
für die Gefahrenbeurteilung einen geeigneten Abstand zu Hintergrundkonzentration im 
Grundwasser zu erhalten; ggf. Prüfung regional/lokal höherer Hintergrundwerte;

5. Im Einzelfall: Prüfung der GFS-Ableitung auf human- oder ökotoxikologische 
Begründung: „Ökotox-GFS“ nur bei Beeinträchtigung von Oberflächengewässern bzw. 
grundwasserabhängiger Landökosysteme;

► GFS sind nicht unmittelbar als Sanierungsziele für das Grundwasser heranziehen

Grundsätze - d.h. keine Vorgaben / Festlegungen im Detail!

Diese sind gegebenenfalls über Verordnungen / Vollzugshilfen 
vorzugeben?! 

Konkretisierungsbedarf?
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